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Mäder, am 18. 4.2024

Kundmachung

der Gemeindewahlbehörde Mäder über die Berufung eines
Ersatzmitgliedes auf ein freigewordenes Mandat der Gemeindevertretung

Gemäß § 70 Abs. 2 des Gemeindewahlgesetzes, LGBI. Nr. 30/1999 idgF, wird kundgemacht:

Aufgrund der von Rainer Siegele am 22. 3. 2024 persönlich an den Vizebürgermeister und der von
Jürgen Koblingeram 22. 3.2024 persönlich an den Bürgermeister übergebenen Erklärung über den
Verzicht auf die Ausübung ihrer Mandate sowie der Ablehnung einer Berufung auf das
freigewordene Mandat durch die Ersatzmitglieder Gisinger Markus, Sabine Holler und Centinkaya
Serdar werden gemäß § 70 des Gemeindewahlgesetzes die nach der Reihenfolge
nächstfolgenden in Frage kommenden Ersatzmitglieder Akyildiz Sevket und Claudia Bastigkeit von
der Partei „OVP/PF" auf die freigewordenen Mandate berufen.

Rainer Siegele gilt aufgrund seines Verzichtes als Ersatzmitglied. Gisinger Markus, Sabine Holler
und Centinkaya Serdar bleiben ohne Verlust ihres Reihungsranges Ersatzmitglieder.
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